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A

Verbandsmitteilungen

Vom Versicherungswesen
Der Nr. 73 (April 1952) des Mitteilungsblattes der WAADT-UNFALL

entnehmen wir folgenden Aufruf an die Landwirte :

«Verschiedentlich haben wir unsere Genossenschafter aus der Landwirtschaft

ersucht, in ihren Policen nachzuprüfen, ob der gewährte
Versicherungsschutz noch den Risiken ihres Betriebes entspricht. Insbesondere
haben wir ihnen angeraten, ihre Aufmerksamkeit den Versicherungssummen
zuzuwenden. Jetzt, da die Arbeit in der Landwirtschaft wieder voll
aufgenommen wird, halten wir es für angezeigt, diesen Rat zu erneuern. Zu oft
noch haben wir, der Police gemäss, Entschädigungen auszurichten, die eine
durch den Unfall verursachte Vermögeneinbusse nicht ganz decken. Wir
verstehen sehr wohl, dass der Landwirt nicht gern seine allgemeinen
Unkosten durch zu hohe Prämien vergrössert; aber die Einsparung, die er zu
machen glaubt, ist im Grunde keine. Dessen wird er sich zu spät, das heisst
an dem Tage bewusst, da ein Unfall passiert ist.

Eine wohl durchdachte landwirtschaftliche Versicherung leistet einen
wirklichen Dienst. Das ist auch die Auffassung des Gesetzgebers, der im Land-
wirtschaftsgesetz dem Landwirt die Verpflichtung auferlegt, sein Personal

gegen Betriebsunfälle zu versichern. In dieser Hinsicht weisen wir auch noch
besonders auf die Gesetzesbestimmung hin, die die Unfall Verhütung
vorsieht. Dieser Faktor gewinnt mit der Mechanisierung der Landwirtschaft
zunehmend an Bedeutung. Wir bitten daher die Landwirte, diesem Punkte
ihre volle Aufmerksamkeit zu schenken.

Gewiss stellt die Versicherung eine Wohltat dar, aber was bedeutet ein
noch so grosser materieller Verlust neben den physischen und seelischen
Schimerzen, die das Opfer zu erdulden hat; eine Entschädigung von 10 000.—
Franken ersetzt niemals ein Bein oder einen Arm. Den Unfällen vorbeugen
ist aber besser, als deren Folgen heilen. Da anderseits die Prämien im
Verhältnis zur Häufigkeit der Unfälle und deren Kosten berechnet werden,
liegt es im Interesse jedes einzelnen, Vorsicht walten zu lassen und sein
Personal zu beaufsichtigen.

Unsere Agenten stehen den Genossenschaftern zur Ueberprüfung der
Policen gerne zur Verfügung.»

Nach der Abstimmung über das Landwirtschaftsgesetz wurde von selten
der landw. Organisationen folgender Aufruf erlassen, den wir unseren
Mitgliedern zur Beachtung bestens empfehlen:

«Nach dem neuen Lalndwirtschaftsgesetz sind alle Inhaber
landwirtschaftlicher Betriebe gehalten, Ihre Arbeitnehmer gegen Betriebsunfälle zu
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I S A R I A - Zapfwellen - Graszetter

Durch das IMA, Brugg anerkannt.

anbaubar an alle Fahrzeuge mit
normalisierter Zapfwelle, seitlich
oder zentral, für linkes oder

rechtes Mähwerk.

Modell I mit Zapfwellenanschluss
frei nachlaufend.

Modell II mit Zapfwellenanschluss
starre Anhängung mit
Gummischwenkrollen, Höhenverstellung.

# Günstige Preise % Begeisterte Kundschaft

Prospekte und Preisofferten durch die Generalvertretung für die Schweiz:

HEINRICH RUDIN BINNINGEN b. BASEL
Landmaschinen und Traktoren Tel. (061) 8 83 75

DEM TIER

DAS RICHTIGE

FÜTTER,

IHREM MOTOR

DAS RICHTIGE er wird mehr leisten - er wird Sie weniger kosten -
er wird länger für Sie arbeiten
iww—i — im— liua W"iwinnooiVMWV

In strengen Zeiten kann man nicht lange pröbeln, welches Oel für diesen
und welches für jenen Motor das Richtige sei.

Erfahrene Fachleute schufen
für neuere Motoren — für starken Gebrauch — RUGAL Motorenöl. RUGAL
hält den Motor sauber und verhindert weitgehend Rückstandsbildung. Es
ist sehr temperaturbeständig — so schützt es auch den höchstbelasteten
Motor vollkommen.

ür ältere oder nicht übermässig stark beanspruchte Motoren ist BLASOL
"das richtige Oel. BLASOL hat die hiefür notwendigen Eigenschaften. Es

gelangt auch rasch an die der Abnützung besonders unterworfenen Stellen
und besitzt — wie RUGAL — grosse, andauernde Schmierkrafl.

Machen Sie einen Versuch. Wo Sie im Zweifel sind, bin ich gerne zu

jeder Auskunft bereit ^

W. BLASER/HASLE-RÜEGSAU/CHEM. FABRIK/TEL. 1034135 855
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versichern. Die Kontone haben den Auftrag, diese Versicherung im
Zusammenhang mit dem Normalarbeitsvertrag zu ordnen. Betreffs den passenden
Ansätzen für diese Unfallversicherung müssen die landw. Organisationen
zunächst miteinander Fühlung nehmen. Landwirte, die bisher noch keine
solche Versicherung kannten, sollen damit nicht pressieren und sich nicht
durch Versicherungsagenten, die schon in den nächsten Tagen auftauchen
werden, zu einem Abschluss drängen lassen, sondern vorerst die diesbezügliche

Wegleitung der landw. Organisationen abwarten.»
In diesem Zusammenhang empfehlen wir erneut die Versicherungsgesellschaft

«Waadt-Unfall», mit der wir bekanntlich einen Vergünstigungsvertrag

abgeschlossen hoben und die unseren Mitgliedern, mit Ausnahme
der Motorfahrzeugversicherungen, auf den Prämien 10% Rabatt gewährt.

^

Sektionsmitteilungen
V. /

Sektion Bern
Kurswesen.

Der Kurs in Konolfingen für Motormäherbesitzer und jener in Gosel für
Besitzer von Petrol- und Benzintraktoren haben voll und ganz befriedigt. In Gasel hätte der
Besuch zwar etwas besser sein können, dies um so mehr als Herr Otto Hänni, ein bewährter
Kursleiter, zur Verfügung stand.

Jubiläumsversammlung.

Als Abschluss unserer regen Wintertätigkeit hielten'wir am 1 1. März 1952 im «National»
in Bern die Jahres-Jubiläumsversammlung ab. Präsident Kästli, der sich vom im Dezember
1951 erlittenen komplizierten Beinbruch gut erholt hatte, leitete die Versammlungsgeschäfte.
Er konnte über 200 Mitglieder, sowie verschiedene Behördevertreter und weitere Gäste be-

grüssen. Die statutarischen Geschäfte wie Protokoll, Rechnungsablage und Jahresbericht

passierten rasch. Anschliessend gab Präsident Kästli einen interessanten und aufschlussreichen

Ueberblick über die 25-jährige Arbeit der Sektion Bern. Aus kleinen
Anfängen heraus hat sich der bernische Traktorverband zu einer beachtlichen Grösse

entwickelt. Anwesende Mitglieder, die bei der Gründung dabei waren, bestätigten an der

Versammlung, dass der Zusammenschluss der Traktorbesitzer schon vor 25 Jahren aus einem

dringenden Bedürfnis heraus zustande kam. Heute, sagte Präsident Kästli, sei es nötiger
denn je, dass sich die Traktorbesitzer restlos zusammenschliessen, um die vielseitigen Interessen

zu verfechten.
Die Grüsse und Glückwünsche des Zentralverbandes

überbrachte Geschäftsführer Piller und jene der Nachbarsektion Luzern Präsident

Leibundgut, St. Urban.
Zum Abschluss der bescheidenen Feier wurden Präsident Kästli und Geschäftsführer

Christen aus Dankbarkeit für ihre langjährige gewissenhafte und aufopfernde Tätigkeit mit
einem prächtigen Zinnteller mit Widmung überrascht. Herr Kästli arbeitet seit der Gründung
im Vorstand und Herr Christen ab Frühjahr 1933.

Möge der bernische Traktorverband im zweiten Vierteljahrhundert mit dem gleichen
Erfolg im Interesse der Traktorbesitzer und der Landwirtschaft im allgemeinen wirken. E.

(Fortsetzung s. S. 34)
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